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MONTAG, 2. JANUAR
Avatar 2: The Way of Water, 14,

19 Uhr. Der gestiefelte Kater 2:
Der letzte Wunsch, 14.15, 17 Uhr. 

Der Räuber Hotzenplotz, 14.30 Uhr.

Oskars Kleid, 14.45, 17.30, 19 Uhr.

Avatar 2: The Way of Water 3D,

15, 16, 20, 20.30 Uhr. Whitney
Houston: I Wanna Dance with
Somebody, 17.15, 20.40 Uhr. Der
gestiefelte Kater 2: Der letzte
Wunsch 3D, 20.15 Uhr. Sneak
Preview, 21.30 Uhr.

KINO-PROGRAMM

Weitere Kino-Programme finden Sie

hier: www.gn-online.de/kino

- ANZEIGE -

RETTUNGSDIENSTE
Notruf:
� 112
Einsatzleitstelle:
� 05921 5111
Krankentransport:
� 05921 19222

POLIZEI
Notruf:
� 110
Nordhorn:
� 05921 3090
Bad Bentheim:
� 05922 776600
Emlichheim:
� 05943 92000

ÄRZTE
GRAFSCHAFT BENTHEIM
Bereitschaftsdienstpraxis
in der Euregio-Klinik,
Albert-Schweitzer-Str. 10, Nordhorn.
� 05921 840
Reguläre Sprechstunden:
Montag, 19 bis 20.30 Uhr.
Erkältungssprechstunden:
Montag, 20.30 bis 22 Uhr.
Fahrdienst für Hausbesuche:
Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr.
� 116117 (bundesweit)

LOHNE
Notfallpraxis im Bonifatius-Hospital,
Wilhelmstraße 13, Lingen.
Sprechstunden:
Montag von 19 bis 22 Uhr.
� 116117 (bundesweit)

APOTHEKEN
NORDHORN/OBERGRAFSCHAFT
NINO-Apotheke
Bentheimer Straße 118 b, Nordhorn
� 05921 7296720

NIEDERGRAFSCHAFT
Apotheke im Ärztehaus,
Berliner Straße 9, Neuenhaus,
� 05941 9209983
Alexander Apotheke,
Hans-Brinkmann-Straße 1, Bawinkel,
� 05963 9360
Apotheke Haselünner Straße,
Haselünner Straße 33, Lingen,
� 0591 54399

RAT UND HILFE
Anwaltsnotdienst in Strafsachen:
� 0173 5422279
Frauen- und Kinderschutzhaus:
� 05921 8587-0
Kinder- und Jugendtelefon:
� 116111 oder
� 0800 1110333 (14 bis 20 Uhr)
Elterntelefon:
� 0800 1110550 (9 bis 11 Uhr)
Weißer Ring:
� 116006 (Opfer-Telefon) oder
� 0151 55164606
Johanniter-Unfall-Hilfe
(Infos zu Hausnotrufsystemen):
� 0800 0019214
Landwirtschaftliches Sorgentelefon:
� 05401 866820 (8.30 bis 12 Uhr)

Beratungs- und Hilfsangebote:
Selbsthilfekontaktstelle des Land-
kreises Grafschaft Bentheim:
� 05921 961850 oder 961867,
E-Mail: selbsthilfe@grafschaft.de,
Internet: www.gesundheitsregion.
grafschaft-bentheim.de

NOTFALLDIENSTE

Geschiedene Ehegatten
wollen meist unter allen
Umständen einen Zufluss
ihres Vermögens an den je-
weils anderen früheren
Ehegatten verhindern.

Immer dann jedoch,
wenn aus einer geschiede-
nen Ehe gemeinsame Kinder
hervorgegangen sind, ist die
Partizipation eines geschie-
denen Ehegatten als Erbe ge-
meinsamer Kinder oder auf-
grund eines Pflichtteilsan-
spruchs gegenüber gemein-
samen Kindern an dem Ver-
mögen des anderen Ehegat-
ten nicht ausgeschlossen.
Folgendes Beispiel verdeut-

licht die Problematik: Ein
geschiedenes Ehepaar (Va-
ter und Mutter) hat ein ge-
meinsames Kind. Es stirbt
der Vater, das Kind wird sein
alleiniger Erbe. Nun stirbt
dieses Kind zeitlich vor sei-
ner leiblichen Mutter, hat
selbst keine Kinder und hin-
terlässt auch kein Testa-
ment. Dieses Kind wird dann
nach gesetzlicher Erbfolge
unter anderem von seiner
noch lebenden Mutter be-
erbt.

Das Vermögen, das dieses
Kind von seinem Vater erbte,
gelangt somit – jedenfalls
teilweise – an seine Mutter.
Selbst wenn dieses Kind ein
Testament verfasst hätte, in
welchem es beispielsweise
seinen Ehepartner zum Er-
ben einsetzte, würde die
Mutter über ihren Pflicht-
teilsanspruch an dem Ver-
mögen des Vaters, also ihres
geschiedenen Ehegatten,

teilhaben, denn dieser
Pflichtteilsanspruch berech-
net sich nach dem Vermögen
des Kindes, zu welchem
schließlich auch das von
dem Vater geerbte Vermö-
gen zählt.

Es ist möglich, diese
Rechtsfolge durch die geeig-
nete Gestaltung eines Testa-
ments oder Erbvertrages zu
verhindern, indem verein-
facht dargestellt angeordnet
wird, dass mit dem Tod des
Kindes sämtliches Vermö-
gen, das dieses im Beispiels-
fall von dem Vater erhielt, an
bestimmte dritte Personen –
und somit eben nicht an den
geschiedenen Ehegatten -
herauszugeben ist. Be-
schränkt wird diese Rege-
lung auf das Vermögen, wel-
ches das Kind nicht bereits
für den eigenen Lebensun-
terhalt verbraucht hat mit
der Folge, dass das Kind zu
Lebzeiten vollkommen frei

mit diesem vom Vater stam-
menden Vermögen wirt-
schaften kann und darf. So-
lange das Kind lebt, wird es
durch eine solche Anord-
nung in dem Testament sei-
nes Vaters in seiner wirt-
schaftlichen Entfaltung da-
her nicht beeinträchtigt.

Angenommen, das Kind
erbte von dem Vater eine Im-
mobilie, darf es diese ver-
kaufen und mit dem Erlös
nach Belieben verfahren, ihn
somit insbesondere verbrau-
chen oder zum Erwerb einer
anderen Immobilie verwen-
den.

Mit dem Tod des Kindes
wäre dann entweder diese
andere Immobilie oder der
Erlös – soweit noch vorhan-
den – an die in dem Testa-
ment des Vaters bezeichnete
dritte Person herauszuge-
ben.

Damit ist im Ergebnis si-
chergestellt, dass nur diese

von dem Vater benannte
dritte Person, aber gerade
nicht die Mutter, Nutznießer
dieses Vermögens wird.

Flankierend kann – sofern
das gemeinschaftliche Kind
noch minderjährig ist – im
obigen Beispielsfall der Va-
ter testamentarisch der Mut-
ter das Recht nehmen, das
von ihm stammende Vermö-
gen für das Kind im Rahmen
ihrer elterlichen Sorge zu
verwalten und zugleich auch
eine Person benennen, die
sodann durch das Familien-
gericht zum Ergänzungs-
pfleger mit dem Aufgaben-
kreis der Verwaltung dieses
Kindesvermögens bestellt
wird.

RECHTS-TIPP

Das Testament
geschiedener
Ehegatten

Katja
Große Lögten
Rechtsanwältin
und Notarin
in Nordhorn

LESERFOTO

Abschied mit Knalleffekt

„Schüttorf hat am 31. Dezember das alte Jahr mit Kanonenknall vor der alten Ölmühle am

Mevlanaplatz gebührend verabschiedet“, schreibt GN-Leser Manfred Voger zu seiner Aufnahme.

EMLICHHEIM Emlichheims eh-
renamtlicher Bürgermeister
Arne Helweg (CDU) steht
am morgigen Dienstag, 3. Ja-
nuar, den Einwohnerinnen
und Einwohnern der Ge-
meinde Emlichheim in der
Zeit von 17 bis 18.30 Uhr für
Fragen und Anregungen zur
Verfügung. Die Sprechstun-
de des Bürgermeisters findet
im Trauzimmer im Haus
Ringerbrüggen in Emlich-
heim statt. Das Haus Ringer-
brüggen steht hinter dem
Rathaus. Anmeldungen zur
Sprechstunde mit Arne Hel-
weg sind nicht notwendig,
aber möglich.

Sprechstunde
mit Bürgermeister

Frederik Schoemaker,
Melkweg 27, Wielen,
zum 82. Geburtstag.

GLÜCKWÜNSCHE

– ANZEIGE –

strom · gas · wärme · wasser

PLATT-AG

Spreckwöarde,
Spröckies en
wiese Pröte

Plattdeutsch
Fette Honer leggt
de minnsten Äier.

Hochdeutsch
Fette Hühner legen
die wenigsten Eier.
Dick und faul.

Eine Serie der Platt-AG
der Grafschaft Bentheim

Auf GN-Online finden
Sie weitere Redewendungen:
www.gn123.de/platt

um Jahresauftakt
beginnt in den Graf-
schafter Nachrich-
ten eine neue Serie.

In Zusammenarbeit mit der
Platt-AG des Landkreises
soll in jeder GN-Ausgabe auf
dieser Seite eine plattdeut-
sche Redewendung veröf-
fentlicht werden – und mit
ihr die hochdeutsche Bedeu-
tung. Diese Spreckwöarde,
Spröckies en wiese Pröte
(Sprichworte, Sprüche und
Weisheiten) sollen die Lese-
rinnen und Leser der GN
durch das gesamte Jahr 2023
begleiten.

„Wir haben in den vergan-
genen drei, vier Jahren einen
ganzen Stapel gesammelt
und werden das hoffentlich
locker schaffen“, berichtet
Harm Hindrik Schoo aus
Nordhorn. Der Fundus an
Redewendungen stammt aus
vielen Quellen – zum Bei-
spiel aus hiesiger Heimatli-
teratur, aus Jahrbüchern
oder auch aus privaten
Sammlungen. Viele Rede-
wendungen seien auch von
Großeltern und Eltern an die
jeweils nächste Generation
mündlich weitergetragen
worden und so Teil des kol-

Z

lektiven Gedächtnisses ge-
worden.

Da sich das Plattdeutsche
in der Grafschaft von Ort zu
Ort unterschiedlich entwi-
ckelt hat und entsprechend
auch unterschiedlich ge-
sprochen wird, soll es in die-
ser Serie kein festes Richtig
und Falsch geben. Die Mit-
glieder der Platt-AG orien-
tieren sich bei Wortschatz
und Grammatik am Wörter-
buch Grafschafter Platt, das
der Groafschupper Platt-
proater Kring 2009 zusam-

men mit dem Landkreis
Grafschaft Bentheim he-
rausgegeben hat und das als
Standardwerk für das Graf-
schafter Platt angesehen
werden kann.

Was macht den Reiz platt-
deutscher Redewendungen
aus? „Das Plattdeutsche
kann Lebenssituationen
sehr treffend umschreiben“,
findet Berend Vette aus Neu-
enhaus. „Und in den Sätzen
steckt auch viel Lebensweis-
heit – die Menschen haben
sich früher viele Gedanken

gemacht“, fügt Gertrud Ste-
gemerten aus Gildehaus hin-
zu. So manche Redewen-
dung stamme zwar erkenn-
bar aus einer früheren Zeit,
lasse sich im Kern aber gut
und passend in die Gegen-
wart übertragen, meint Ger-
trud Rötterink aus Emlich-
heim.

Viele Redewendungen ha-
ben ihren Ursprung in der
Landwirtschaft, weil diese
das Leben in der Grafschaft
über einen langen Zeitraum
geprägt hat. Da geht es oft

um den vermeintlich dum-
men Bauern, der auf den
zweiten Blick dann doch gar
nicht so dumm ist. Geradezu
zeitlos seien jene Redewen-
dungen, die sich mit Zwi-
schenmenschlichem befas-
sen, fügt Harm Hindrik
Schoo hinzu.

Das Interesse an plattdeut-
schen Lebensweisheiten sei
bei vielen Grafschaftern si-
cherlich vorhanden, meint
auch Gesche Gloystein, die
als Kulturwissenschaftlerin
bei der Emsländischen
Landschaft für die Landkrei-
se Grafschaft Bentheim und
Emsland die Fachstelle
Plattdeutsch leitet. Die Mit-
glieder der Platt-AG leiste-
ten mit ihrem Engagement
einen wichtigen sprachpoli-
tischen Beitrag.

Die Platt-AG hofft, dass die
neue Serie auf Wohlwollen
stößt und bei manchem Le-
ser das Interesse am Platt-
deutschen weckt. Die Liste
an Redewendungen soll auf
GN-Online das ganze Jahr
2023 über fortgeschrieben
werden.

Füllhorn an Lebensweisheiten
NEUE SERIE Plattdeutsche Spreckwöarde, Spröckies en wiese Pröte / Jeden Tag in den GN

Andre Berends

Sammeln plattdeutsche Redewendungen (von links): Berend Vette, Gertrud Rötterink, Harm Hin-
drik Schoo, Karl-Heinz Elskamp, Gertrud Stegemerten und Steven Lambers. Foto: Berends

Auf GN-Online sind
bereits viele Redewendungen
der Platt-AG zu finden:

www.gn123.de/platt


